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Tierschutzaspekte beim Handel mit  
(exotischen) Säugetieren auf deutschen 
Tiermärkten/-börsen 

Animal welfare aspects in the trade of (exotic) mammals  
on German animal fairs and pet markets
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Sven Reese2, Shana Bergmann1, Michael Erhard1, Anna-Caroline Wöhr1

Zusammenfassung In Deutschland finden pro Jahr mehrere hundert Tierbörsen/-märkte statt. Im Jahr 
2016 wurden im Rahmen der EXOPET-I-Studie 17 Veranstaltungen besucht, um 
einen Einblick in die dort gehandelten (exotischen) Säugetierarten zu erhalten. 
Zudem wurde die tierschutzkonforme Unterbringung der Säugetiere in Anleh-
nung an die Leitlinien zur Ausrichtung von Tierbörsen unter Tierschutzgesichts-
punkten (Börsenleitlinien) des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV) von 2006 beurteilt. Auf den besuchten Veran-
staltungen standen 25 Säugetierarten zum Verkauf; unter ihnen fanden sich auch 
selten gehaltene (exotische) Säugetiere, wie Afrikanische Waldbilche (Afrikanische 
Zwergschläfer, Graphiurus murinus) oder Hausspitzmaus-Beutelratten (Graue 
Kurzschwanz-Opossums, Monodelphis domestica). Auf allen Veranstaltungen 
fielen im Bereich Versorgung der Tiere mit Wasser und Futter sowie der Unter-
bringung der Tiere in ausreichend großen und eingestreuten Verkaufskäfigen mit 
Rückzugsmöglichkeiten tierschutzrelevante Mängel auf. Auf nur einer besuchten 
Veranstaltung stand den Tieren in allen Käfigen Wasser zur freien Verfügung. 
Auf neun Tierbörsen hatten die Tiere in über 20 % der Käfige kein geeignetes 
Futter. Die in den Börsenleitlinien geforderten Mindestmaße für die einzelnen 
Tierarten wurden auf elf Tierbörsen bei über 60 % der Käfige nicht erfüllt. Stabile 
Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere fehlten auf 16 Tierbörsen in über 60 % der 
Käfige. Um deutschlandweit einen möglichst einheitlichen Ablauf von Tierbörsen 
zu garantieren und den Tierschutz zu verbessern, müssen die Vorgaben der Bör-
senleitlinien des BMELV (2006) konsequenter auf den Veranstaltungen umgesetzt 
werden. Zielführend ist hierfür eine Verbesserung der Kontrollen des Veranstalters 
vor Ort durch die zuständigen Behörden sowie durch von den Veterinärämtern 
beauftragte Experten (z. B. spezialisierte Tierärzte), welche die Behörden bei den 
Vor-Ort-Kontrollen unterstützen. 

Schlüsselwörter: Tierschutz, Tierbörsenleitlinien, Tierhandel, exotische Säuge-
tiere, Tierbörsen

Summary Several hundred animal fairs and pet markets annually take place in Germany . 
As part of the EXOPET-I-Study, we visited 17 animal fairs in 2016 to gain insight 
into the traded (exotic) mammal species. Furthermore, we assessed whether the 
accommodation of the mammals was compliant with the ‘Guidelines for Animal 
Fairs under Animal Welfare Aspects’ (Guidelines for Animal Fairs) issued by the 
Federal Ministry of Consumer Protection, Food and Agriculture in 2006. At the vis-
ited fairs, 25 mammal species were offered for sale. Among them were rarely kept 
(exotic) mammals such as forest African dormouse (Graphiurus murinus) or grey 
shorttailed opossum (Monodelphis domestica). At all fairs, we found animal welfare 
problems concerning feed and water supply, sufficiently sized cages, adequate 
litter, and retreat possibility. At only one animal fair, water was freely available for 
each animal in all cages. Adequate feed was missing in over 20 % of the cages at 
nine animal fairs. At 11 animal fairs, the required cage size did not comply with 
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the Guidelines for Animal Fairs in over 60 % of the cages. Sturdy retreat possibili-
ties were missing in over 60 % of the cages at 16 animal fairs. The Guidelines for 
Animal Fairs should be implemented more stringently at animal fairs to guarantee 
standardized procedures throughout Germany and improve animal welfare. A 
main objective here is to improve on-site quality control by competent authori-
ties and by experts (e.g. specialized veterinarians) from veterinary inspection 
offices assisting the authorities during on-site welfare inspections.

Keywords: Animal welfare, Guidelines for Animal Fairs, animal trade, exotic mam-
mals, pet markets

Einleitung

Neben klassischen Heimtieren wie Hunden und Kat-
zen werden weltweit in immer mehr Privathaushalten 
exotische Tiere oder Wildtiere gehalten (Moutou und 
Pastoret 2010, Schuppli et al. 2014). Dieser Trend zeigt 
sich auch in Deutschland (Fischer et al. 2015, Ohr 2014). 
Im Koalitionsvertrag (CDU, CSU und SPD 2013) verein-
barten die regierenden Parteien u. a., bundeseinheitliche 
Regelungen für den Handel und die private Haltung 
von exotischen Tieren und Wildtieren zu treffen und 
gewerbsmäßige Tierbörsen mit exotischen Tieren und 
Wildtieren zu unterbinden. Um nähere Informationen 
zu den in Deutschland gehandelten und in Privathand 
gehaltenen exotischen Tieren zu erhalten, förderte das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE) über einen Zeitraum von 18 Monaten 
das Forschungsprojekt „Haltung exotischer Tiere und 
Wildtiere in Privathand: Situationsanalyse, Bewertung 
und Handlungsbedarf insbesondere unter Tierschutza-
spekten“ (Zwischenbericht einsehbar unter www.BLE.
de, dort: „Projektförderung – Projektsuche“ 2815HS001). 

(Exotische) Säugetiere, wie z. B. Weißbauchigel, Kurz-
schwanz-Opossums und Chinchillas, werden nicht nur 
in Zoofachgeschäften, Bau- und Gartenmärkten sowie 
dem Internet, sondern auch auf Tierbörsen und -märk-
ten zum Verkauf angeboten (Altherr et al. 2010, Fischer 
et al. 2015, Mackensen 2011). Allein in Bayern finden 
jährlich mehrere hundert Veranstaltungen pro Jahr statt 
(Altherr et al. 2010). Wer in Deutschland einen Tier-
markt oder eine Tierbörse veranstalten möchte, muss 
nach §  11 des Tierschutzgesetzes (TierSchG 2006) eine 
Erlaubnis bei der zuständigen Behörde beantragen. Seit 
dem 1.  August 2014 ist eine Grundvoraussetzung für 
die Erteilung der Genehmigung, dass der Tierbörsenbe-
treiber einen Sachkundenachweis nach §  11  TierSchG  
(2006) vorweisen kann. Dies lässt sich u.  a. damit 
begründen, dass nach der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes 
(AVV  TierSchG 2000) der Veranstalter einer Tierbörse 
verantwortlich ist für die Einhaltung der tierschutzrecht-
lichen Anforderungen auf der Tierbörse und somit über 
entsprechende Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen 
muss (Deutsche Bundesregierung 2015). Neben dem 
Tierschutzgesetz (TierSchG 2006) und der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutz-
gesetzes (AVV  TierSchG 2000) existieren deutschland-
weit keine einheitlichen, rechtlich bindenden Vorgaben, 
welche Mindestanforderungen bei der Unterbringung 
der Tiere durch den Veranstalter umgesetzt werden müs-
sen. Allerdings sollte die zuständige Behörde die Erlaub-
nis zur Durchführung einer Tierbörse mit Auflagen, 

wie z.  B. der Vorlage einer Börsenordnung, verbinden 
(AVV TierSchG 2000). Über die Auflagen besteht u. a. die 
Möglichkeit, dem Veranstalter die Einhaltung der Vorga-
ben aus den Leitlinien zur Ausrichtung von Tierbörsen 
unter Tierschutzgesichtspunkten (Börsenleitlinien) des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV 2006) vorzugeben (Hirt et al. 
2016). Die Börsenleitlinien (BMELV 2006) konkretisieren 
die Anforderungen für die tierschutzkonforme Umset-
zung einer Tierbörse und stellen nach Moritz (2007) 
bei konsequenter Kontrolle der Umsetzung durch die 
Behörden eine Möglichkeit dar, den Tierschutz auf Tier-
börsen zu verbessern. 

Immer wieder berichteten Autoren von einer mangel-
haften Umsetzung der Börsenleitlinien und anhaltenden 
Missständen auf Tierbörsen in Deutschland (Altherr et 
al. 2010, DTSchB 2012, Haut 2006, Mackensen 2011). 
Haut (2006) bemängelte die Umsetzung der Leitlinien 
auf der Tierbörse in Kaunitz und hob hervor, dass selbst 
in einem einzelnen Bundesland (Nordrhein-Westfalen) 
massive Unterschiede in den Auflagen für den Veranstal-
ter ebenso wie in den Kontrollen durch die zuständigen 
Behörden zu sehen waren. In dem Bericht „Missstände 
auf Tierbörsen 2010“ (Altherr et al. 2010) gingen die 
Verfasser auf Abweichungen von den in den Börsenleitli-
nien geforderten Bedingungen auf 32 besuchten Tierbör-
sen ein. Sie besuchten 19 Reptilienbörsen, neun Klein-
tier-/Vogelbörsen und vier Fischbörsen und bemängel-
ten u.  a. auf 28 Veranstaltungen zu kleine Käfige, auf 
30 Tierbörsen mangelnde Rückzugsmöglichkeiten für 
die Tiere sowie auf zahlreichen Veranstaltungen eine 
fehlende Versorgung der Tiere mit Wasser und Futter. 
Nach Veröffentlichung des Berichtes führte der Deutsche 
Tierschutzbund (DTSchB) im Jahr 2011 Nachkontrollen 
auf drei Kleintiermärkten und 14 Reptilienbörsen durch 
(DTSchB 2012). Es wurden keine Verbesserungen im 
Vergleich zum Bericht „Missstände auf Tierbörsen 2010“ 
festgestellt und u. a. zu kleine Käfige, nicht angemessene 
Umgebungstemperaturen, Herausnahmen von Tieren 
aus den Käfigen ohne triftigen Grund sowie fehlende 
Wasserversorgung und insbesondere bei Säugetieren 
fehlende Futterversorgung bemängelt. Auf der anderen 
Seite wurde in zwei Pressemitteilungen des Bundes-
verbandes für fachgerechten Natur-, Tier- und Arten-
schutz e. V. (BNA) über eine deutliche Verbesserung des 
Tierschutzes sowie die Beachtung der Börsenleitlinien 
auf den Vogelmärkten in Straubing und Erfurt berichtet 
(Haut 2013a, Haut 2013b). 

Bei allen vorliegenden Berichten wurde vorran-
gig auf Reptilien- und Vogelbörsen eingegangen. 
Kleintierbörsen/-märkte bzw. Säugetiere auf den Ver-
anstaltungen wurden in der Regel am Rande betrachtet. 
Eine umfangreiche Recherche nach wissenschaftlicher 
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börsen und -märkte besucht, auf welchen (exotische) 
Säugetiere angeboten wurden. Neben der Erfassung 
der Artenvielfalt wurde zudem die tierschutzkonforme 
Unterbringung der Säugetiere anhand einer Checkliste 
vor Ort beurteilt. Der Einfachheit halber wird im Fol-
genden nur noch der Begriff Tierbörsen statt Tierbörsen/-
märkte verwendet.

Material und Methoden

In einem ersten Schritt wurde eine Liste mit in Deutsch-
land im Jahr 2016 stattfindenden Tierbörsen erstellt. Die 
recherchierten Veranstaltungen wurden nach Terminen 
(über/bis zu sechs Termine pro Jahr) und Geografie 
(Nord, Ost, Süd und West) eingeteilt und zehn zu besu-
chende Tierbörsen ausgelost. Zu den gelosten Veranstal-
tungen wurden zehn Tierbörsen ergänzt, auf welchen 
laut Berichten aus Vorjahren oder Angaben im Inter-
net neben Hauskaninchen (Oryctolagus cuniculus forma 
domestica) und Hausmeerschweinchen (Cavia porcellus) 
weitere (exotische) Säugetiere angeboten wurden. Um 
die Umsetzung der Börsenleitlinien (BMELV 2006), wel-
che eine tierschutzkonforme Ausrichtung der Tierbörsen 
garantieren sollen, auf den einzelnen Veranstaltungen 
betrachten zu können, wurde eine Checkliste entwickelt 
und für jede besuchte Tierbörse ausgefüllt. Alle Veran-
staltungen wurden von derselben Person besucht und 
bewertet. 

Neben allgemeinen Informationen zur Tierbörse (u. a. 
Bundesland, Veranstalter, Anschluss eines Hobby-/Floh-
marktes) wurden in der Checkliste die angebotenen 
Tierklassen und Säugetierarten notiert. Ebenso wur-

Literatur über den Handel mit (exotischen) Säugetie-
ren auf Tierbörsen sowie zu deren tierschutzkonformen 
Unterbringungen vor Ort zeigte, dass zu diesen The-
menbereichen bisher kaum Veröffentlichungen existie-
ren. Um einen aktuellen Einblick in die auf Tierbörsen 
gehandelten Säugetierarten zu erhalten, wurden im 
Rahmen der EXOPET-I-Studie deutschlandweit Tier-

TABELLE 1: Allgemeine Bedingungen, die bei der Ausrichtung 
einer Tierbörse durch den Veranstalter nach den Leitlinien zur 
Ausrichtung von Tierbörsen unter Tierschutzgesichtspunkten 
(Börsenleitlinien) (BMELV 2006) beachtet werden müssen
Kriterium auf der Checkliste Vorgaben der Börsenleitlinien
Dauer der Tierbörse 1 Tag, max. 10 Stunden für Besucher geöffnet

Ausnahme: > 1 Tag, max. 8 Stunden/Tag für 
Besucher zugänglich

Räumliche Gegebenheiten Zugluftfreie, temperierbare Räume
Ausnahme: Freiluftveranstaltung mit ange-
messenem Witterungsschutz

Börsenordnung sichtbar 
ausgehängt

Deutlich sichtbar in den Veranstaltungsräu-
men ausgehängt

Verkaufte Tierarten/-gruppen 
in Börsenordnung erwähnt

Nur Verkauf von Tierarten/-gruppen erlaubt, 
die in der Börsenordnung stehen

Aufsichtspersonen präsent In ausreichender Menge vorhanden, sichtbar 
gekennzeichnet

Separater Raum für Unterbrin-
gung gekaufter Tiere

Käufer dürfen nicht mit gekauften Tieren 
weiter über die Börse laufen
Separater Raum für die Unterbringung 
gekaufter Tiere muss vorhanden sein

Futtertiere von Beutegreifern 
räumlich getrennt angeboten

Futtertiere und Beutegreifer sind in getrenn-
ten Bereichen anzubieten

Tiere als Sonderangebot, 
Schnäppchen oder Gewinn 
bei Tombolas

Das Anbieten von Tieren als Gewinn ist verbo-
ten, auch nach dem TierSchG (2006)

TABELLE 2: Spezielle Bedingungen, die bei der Ausrichtung einer Tierbörse für die Unterbringung von Säuge- 
tieren nach den Börsenleitlinien (BMELV 2006) eingehalten werden müssen
Kriterium auf der Checkliste Vorgaben der Börsenleitlinien
Maximaltemperatur eingehalten 25–30 °C

Mindesttemperatur eingehalten 10 °C für Meerschweinchen/Chinchillas
15 °C für Farb-/Albinoratten/-mäuse, Wüstenrennmäuse (Gerbils)

Absperrmaßnahmen ergriffen Beunruhigung der Tiere vermeiden durch z. B. Anbringen von Abschrankungen zw.  
Verkaufskäfigen und Besuchergängen

Tier-Herausnahme aus Käfig ohne triftigen Grund Herausnahme zu Werbezwecken/für Geschlechtsbestimmung untersagt, da kein triftiger 
Grund

Höhe tiefster Käfig auf 80 cm* Tiefster Käfig steht etwa 80 cm über dem Boden (Ausnahmen möglich)

Wasser vorhanden* Dauerhafter Zugang zu Trinkwasser

Geeignetes Futter vorhanden* Dauerhafter Zugang zu geeignetem Futter 
Kaninchen: Raufutter; Meerschweinchen/Gerbils: frisches Heu

Nur eine Tierart im Verkaufskäfig* Kein gemeinsames Anbieten mehrerer Tierarten

Sozialstruktur der Tiere beachtet* Einzelgängerisch lebende Tierarten allein anbieten, z. B. Hamster ab Geschlechtsreife
Beim gemeinsamen Anbieten mehrerer Tiere müssen diese einander vertraut sein, unver-
trägliche Tiere separieren

Käfige stabil und ausbruchssicher* Käfige müssen stabil und ausbruchssicher sein

Unbefugtes Hineingreifen in Käfig möglich* Käfige müssen gegen unbefugtes Hineingreifen gesichert sein

Käfiggröße eingehalten* Grundfläche: 1½-fache Körperlänge x 1-fache Körperlänge
– gilt für ein Tier
– Mindestfläche 20 x 15 cm
– wenn > 1 Tier: Angaben mit Tieranzahl multiplizieren
– wenn > 1 Tier: 50 % der Grundfläche frei bei entspannt liegenden Tieren 
Höhe: Tier kann in natürlicher Position sitzen/stehen
Spezielle Bedingungen für einzelne Tierarten s. Tab. 3

Geeignete Einstreu vorhanden* Vorhanden in allen Käfigen, für grabende Arten mehrere Zentimeter tief
Kaninchen: reichlich Stroh; Meerschweinchen/Chinchillas/Gerbils: reichlich Einstreu  
(z. B. Heu mit Stroh)

Rückzugsmöglichkeiten vorhanden* Zusätzlich zur Einstreu, stabil, Platz bietend für alle Tiere des Käfigs
Extra hervorgehoben für Meerschweinchen und Chinchillas

* Beurteilung auf Käfigebene: Es wurde jedes Kriterium einzeln für alle vorhandenen Säugetierverkaufskäfige erhoben.
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den die vorgefundenen allgemeinen Bedin-
gungen, die bei der Ausrichtung einer Tier-
börse durch den Veranstalter nach den Bör-
senleitlinien (BMELV 2006) beachtet werden 
müssen, erfasst. In Tabelle  1 finden sich die 
entsprechenden Kriterien und die jeweiligen 
in den Börsenleitlinien (BMELV 2006) kon-
kretisierten Vorgaben zu diesen. In Tabelle 2 
finden sich die speziellen Bedingungen, die 
bei der Ausrichtung einer Tierbörse für die 
tierschutzkonforme Unterbringung von Säu-
getieren nach den Börsenleitlinien (BMELV 
2006) eingehalten werden müssen und in 
Tabelle  3 die in den Börsenleitlinien des 
BMELV (2006) angegebenen spezifischen 
Vorgaben zur Mindestkäfiggröße einiger 
spezieller Tierarten/-gruppen. Zu diesen Kri-
terien wurde in der Checkliste notiert, ob sie auf den 
besuchten Tierbörsen eingehalten wurden oder nicht. 
Die mit einem „*“ gekennzeichneten Punkte wurden 
für jeden Säugetier-Verkaufskäfig auf einer Tierbörse 
erhoben. Waren auf einer Börse weniger als zehn Ver-
kaufseinheiten vorhanden, fand keine Beurteilung statt. 
Um die verschiedenen Käfigzahlen der einzelnen Veran-
staltungen gleichermaßen beurteilen zu können, wurden 
die Ergebnisse auf Käfigebene wie folgt kategorisiert:
• 81–100 % der Käfige erfüllen die Bedingung = Bör-

senleitlinien weitgehend erfüllt
• 61–80 % der Käfige erfüllen die Bedingung = leichte 

Mängel
• 41–60 % der Käfige erfüllen die Bedingung = deut-

liche Mängel
• 0–40 % der Käfige erfüllen die Bedingung = hoch-

gradige Mängel

Eine Ausnahme von der Kategorisierung stellte die Ver-
sorgung der Tiere mit Futter und Wasser dar. Hier wur-
den nur zwei Befundkategorien unterschieden:
• 81–100 % der Käfige erfüllen die Bedingung = Bör-

senleitlinien weitgehend erfüllt
• 0–80 % der Käfige erfüllen die Bedingung = Börsen-

leitlinien nicht erfüllt

Die Auswertung der Daten erfolgte mittels deskriptiver 
Statistik mit Erfassung von Häufigkeit und prozentualer 
Verteilung der für die einzelnen besuchten Tierbörsen 
erhobenen Befunde. Hierfür wurde die Statistiksoftware 
IBM® SPSS Statistics® Version 23 (IBM® Corp. Released 
2015) verwendet. 

Ergebnisse

Allgemeine Informationen zu den Tierbörsen
Im Zeitraum 12.  Dezember 2015 bis 25.  Oktober 2016 
wurden 20 Tierbörsen in neun Bundesländern besucht. 
Auf zwei Veranstaltungen (Fischmarkt Hamburg, Fer-
kelmarkt Hagen) waren unter zehn Verkaufseinheiten 
für Säugetiere aufgestellt und eine Tierbörse (Terraristika 
Hamm) wurde bereits vor Auslosung der restlichen 
Veranstaltungen besucht und diente der Evaluierung 
der Beurteilungskriterien. Diese drei Tierbörsen wurden 
in der statistischen Auswertung nicht berücksichtigt. 
Alle folgenden Ergebnisse beziehen sich auf die 17 in 
Tabelle 4 aufgeführten Tierbörsen. Von diesen wurde eine 
Veranstaltung durch einen gewerbsmäßigen Börsenver-

anstalter ausgerichtet, acht durch Vereine, fünf durch 
Privatpersonen und drei durch Städte/Gemeinden. 

Eine Börsenordnung, welche u.  a. über die einzu-
haltenden Bedingungen für den Tierverkauf und über 
die Tierarten/ -gruppen informiert, die gehandelt werden 
dürfen, konnte bei elf Veranstaltungen vorab im Internet 
eingesehen werden. Der jeweilige Veranstalter wies in 
diesem Zusammenhang zusätzlich auf die Einhaltung 
der Börsenordnung hin. In neun Fällen erfolgte zudem 
der Hinweis, dass bei Nichteinhalten der Vorgaben der 
Börsenordnung ein Ausschluss des Anbieters vom Ver-
kauf erfolgt. Nach den Börsenleitlinien (BMELV 2006) 
ist der Veranstalter verpflichtet, die Börsenordnung für 
Besucher und Anbieter deutlich sichtbar auf der Tier-
börse aufzuhängen. Sechs der besuchten Tierbörsen 
erfüllten diese Bedingung. 

Als Börsenaufsichtspersonal erkennbar gekenn-
zeichnete Personen, welche den Veranstalter bei der 
Kontrolle der durch das Veterinäramt verhängten Auf-
lagen unterstützen, wurden auf vier Veranstaltungen 
gesehen. Auf zwölf Veranstaltungen konnten keine 
Personen festgestellt werden, welche wie in den Bör-
senleitlinien (BMELV 2006) gefordert deutlich sichtbar 
als Ordner fungierten. In Tabelle 5 finden sich weitere 

TABELLE 3: In den Börsenleitlinien des BMELV (2006) angegebene spezi-
fische Vorgaben zur Mindestkäfiggröße einiger spezieller Tierarten/-gruppen
Tierart Tier- 

anzahl
L  

(cm)
B  

(cm)
H  

(cm)
GF* pro  

weiteres Tier
Kanin-
chen

kleine Rassen (Zwergrassen) 1 50 50 50 10 %

mittelgroße Rassen 1 60 60 60 10 %

große Rassen 1 70 70 70 10 %

Meerschweinchen/Chinchillas 1 40 40 40 -

2 50 50 40 50 %

Tierart/-gruppe Tier- 
anzahl

Grundfläche  
(cm²)

H (cm) cm² GF* pro  
weiteres Tier

Farb- und Albinomäuse/Hamster 1 180 20 120

Farb- und Albinoratten 1 500 20 200

Wüstenrennmäuse (Gerbils) 1 400 20 200

* GF = Grundfläche

TABELLE 4: Im Rahmen der Studie besuchte Tierbörsen in  
den einzelnen Bundesländern
Bundesland Besuchte Veranstaltung(en) Anzahl  

Börsen pro 
Bundes-

land
Baden-Württemberg Reptilienbörse Ulm 1

Bayern Dreikönigsmarkt Straubing
Geflügel- u. Kleintierbörse, Hofheim i. Ufr.
Tauben- u. Kleintiermarkt, Brünning/Palling
Kleintiermarkt Meitingen
Sünchinger Taubenmarkt 

5

Hessen Dauborner Taubenmarkt 1

Mecklenburg- 
Vorpommern 

Wittenburger Vogel- und Kleintierbörse 1

Niedersachsen Hobbymarkt Cloppenburg 
Burgdorfer Pferde- und Hobbymarkt 
Emslandbörse, Lingen

3

Nordrhein-Westfalen Kleintiermarkt Kommern
Kleintiermarkt Eckenhagen
Kleintiermarkt RGZV Sonsbeck
Hobbymarkt Kaunitz

4

Sachsen-Anhalt Havelberger Pferdemarkt 1

Thüringen Bauern- und Kleintiermarkt Kloster Anrode 1

Summe: 17
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allgemeine Informationen zu den Tierbörsen sowie 
die Ergebnisse zu den auf den Veranstaltungen vor-
gefundenen allgemeinen Bedingungen, welche durch 
den Veranstalter zu beachten sind (s. Tab.  1). Bei den 
einzelnen Kriterien sind die Antworten hervorgeho-
ben, welche die Vorgaben der Börsenleitlinien (BMELV 
2006) erfüllen.

Bedingungen bei der Unterbringung der Säugetiere 
vor Ort
Die auf den 17 Tierbörsen angebotenen Säugetierarten 
finden sich, nach Häufigkeit ihres Vorkommens auf den 
Veranstaltungen sortiert, in Abbildung 1. Auf 16 Tierbör-
sen wurden Hauskaninchen (Oryctolagus cuniculus forma 
domestica) bzw. Hausmeerschweinchen (Cavia porcellus) 
angeboten. Eher selten gehaltene (exotische) Säugetiere, 
wie Afrikanische Waldbilche (Afrikanische Zwergschlä-
fer, Graphiurus murinus) oder Hausspitzmaus-Beutelrat-
ten (Graue Kurzschwanz-Opossums, Monodelphis dome-
stica), fanden sich auf je einer Veranstaltung. Für das 
Anbieten bestimmter Säugetierarten fordern die Börsen-
leitlinien des BMELV (2006) Mindestumgebungstem-

peraturen (s.  Tab.  2). Bei den Tierbörsen, welche zu 
Beginn des Jahres 2016 besucht wurden, herrschten 
Außentemperaturen um den Gefrierpunkt und nicht 
alle Tiere wurden in beheizbaren Räumen angeboten. 
Fünf Veranstaltungen erfüllten nicht die erforderlichen 
Mindesttemperaturen für die angebotenen Tierarten. Die 
Maximaltemperatur von 25 °C wurde auf keiner Veran-
staltung überschritten, da die meisten Veranstaltungen 
mit Außenverkaufsfläche im Sommer am Vormittag 
stattfanden. 

Die Säugetiere waren in den unterschiedlichsten Ver-
kaufskäfigen untergebracht, von welchen sich auf zwölf 
Tierbörsen über 20  % der Behältnisse nicht auf der in 
den Börsenleitlinien (BMELV 2006) geforderten Min-
desthöhe von 80  cm befanden (s. Abb.  2), sondern 
deutlich tiefer oder auf dem Boden standen. „Abstands-
halter“, welche zwischen den Verkaufsständen und den 
Besuchern eine gewisse Distanz schafften, fanden sich 
bei einigen aber nicht allen Anbietern auf drei Veran-
staltungen. Auf zwei Veranstaltungen stellte die Unter-
bringung der Tiere in stabilen und ausbruchssicheren 
Käfigen, wie in den Börsenleitlinien des BMELV (2006) 
gefordert, ein Problem dar. Über 60 % der Verkaufskä-
fige waren nach oben offen oder die Tiere saßen auf den 
Behältern. Dies hat neben der fehlenden Ausbruchs-
sicherheit den Nachteil, dass jeder Besucher die Tiere 
hätte anfassen und aus den Käfigen herausnehmen kön-
nen (s. Abb. 3a, b). Das Herausnehmen von Tieren sollte 
nur mit triftigem Grund (BMELV 2006) erfolgen, da es 
für die Tiere Stress bedeutet. Auf sechs der besuchten 
Veranstaltungen wurde beobachtet, dass Tiere für Wer-
bezwecke aus den Käfigen herausgenommen wurden. 
Hierbei handelt es sich nicht um einen triftigen Grund 
(BMELV 2006). 

Auf allen Tierbörsen waren die Tiere in der Regel 
getrennt nach Tierarten und unter Beachtung ihrer Sozi-
alstruktur in den Käfigen untergebracht. Die größten 
Probleme, welche sich bei der Unterbringung der Tiere 
zeigten, waren eine nicht ausreichende Futter- und 
Wasserversorgung der Tiere, nicht ausreichend große 
und eingestreute Verkaufskäfige sowie fehlende Rück-
zugsmöglichkeiten in den Käfigen. Auf nur einer Tier-
börse befand sich in allen Verkaufskäfigen eine dauer-
haft zugängliche Wasserquelle. Auf acht Veranstaltungen 
wurden die Vorgaben der Börsenleitlinien (BMELV 2006) 
nicht erfüllt, hier wiesen über 20  % der Käfige keine 
Wasserquelle auf. Die Bereitstellung einer geeigneten 
Futterquelle wurde auf neun Tierbörsen nicht erfüllt. 
Auf diesen fehlte in über jedem fünften Käfig geeignetes 
Futter. Die Mindestmaße der Käfige, wie sie in den 
Börsenleitlinien des BMELV (2006) gefordert werden 
(s. Tab. 2 und 3), wurden auf 16 Veranstaltungen größ-
tenteils nicht erfüllt (s. Abb. 2). Auf elf Tierbörsen fanden 
sich hochgradige Mängel. Die vorgegebenen Mindest-
maße wurden auf diesen bei über 60 % der Käfige nicht 
erfüllt. Neben der Käfiggröße stellte die Ausstattung der 
Käfige ein Problem dar. Geeignete Einstreu, wie in den 
Börsenleitlinien des BMELV (2006) definiert, fehlte auf 
acht Veranstaltungen in bis zu 80 % der Verkaufsbehält-
nisse (s.  Abb.  2). Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere 
wie Holzhäuser oder Pappkartons/-röhren befanden 
sich auf nur einer Tierbörse in über 80 % der Käfige. Auf 
den restlichen 16 Tierbörsen fanden sich hochgradige 
Mängel bei der Umsetzung dieses Kriteriums. Über 
60 % der Käfige boten den Tieren keine Möglichkeit sich 
zurückzuziehen (s. Abb. 2).

TABELLE 5: Allgemeine Informationen zu den Tierbörsen 
sowie auf den Veranstaltungen vorgefundenen allgemeinen 
Bedingungen. Hervorgehoben sind die Antworten, welche die 
Vorgaben der Börsenleitlinien (BMELV 2006) erfüllen.
Kriterium auf der Checkliste Anzahl %
Anschluss eines Hobby-/Flohmarktes an die Tierbörse
Ja 4 24
Nein 13 76
Angebotene Tierklassen neben Säugetieren*
Amphibien 2 12
Fische 4 24
Reptilien 3 18
Vögel 15 88
Dauer der Tierbörse
1 Tag (max. 10 Stunden Besucherverkehr) 16 94
> 1 Tag (max. 8 Stunden Besucherverkehr) 1 6
Räumliche Gegebenheiten
Geschlossene, heizbare Räume 3 18
Geschlossene, nicht heizbare Räume 3 18
Geschlossene, heizbare Räume und Freigelände 3 18
Geschlossene, nicht heizbare Räume und Freigelände 5 29
Freigelände 3 18
Börsenordnung sichtbar ausgehängt
Ja 6 35
Nein 11 65
Verkaufte Tierarten/-gruppen in Börsenordnung erwähnt
Ja 12 71
Nein 2 12
Nicht beurteilbar (keine Börsenordnung vorliegend) 3 18
Aufsichtspersonen anwesend
Ja 4 24
Nein 1 6
Nicht beurteilbar** 12 71
Separater Raum für Unterbringung gekaufter Tiere
Ja 1 6
Nein 16 94
Futtertiere von Beutegreifern räumlich getrennt angeboten
Keine Beutegreifer angeboten 15 88
Ja 1 6
Nein 1 6
Tiere als Sonderangebot, als Schnäppchen oder bei Tombolas angeboten
Ja 0 0
Nein 17 100

* Mehrfachnennungen möglich

** Börsenaufsichtspersonal nicht deutlich sichtbar auf Tierbörse unterwegs
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Diskussion

Neben häufig als Heimtier gehaltenen (exotischen) 
Säugetieren, wie Hauskaninchen (Oryctolagus cuniculus 
forma domestica) und Hausmeerschweinchen (Cavia por-
cellus), wurden auf den besuchten Tierbörsen auch Tiere 
angeboten, die weniger verbreitet sind. Hierzu gehören 
z.  B. Afrikanische Weißbauchigel (Atelerix albiventris), 
Afrikanische Waldbilche (Afrikanische Zwergschläfer, 
Graphiurus murinus) oder Hausspitzmaus-Beutelratten 
(Graue Kurzschwanz-Opossums, Monodelphis dome-

stica). Sowohl für die dauerhafte Haltung in Privathand 
als auch die zeitweise Unterbringung eines Tieres z.  B. 
auf einer Tierbörse gilt das Tierschutzgesetz (TierSchG 
2006). Nach diesem muss der Halter oder Betreuer 
eines Tieres für eine artgemäße Ernährung und Pflege 
sowie eine verhaltensgerechte Unterbringung sorgen  
(§  2  TierSchG 2006). Für die dauerhafte Haltung 
bestimmter Säugetierarten werden die Haltungsbedin-
gungen in dem „Gutachten über die Mindestanforde-
rungen an die Haltung von Säugetieren“ (BMEL 2014) 

ABBILDUNG 1: Auf den 17 besuchten Tierbörsen/-märkten gehandelte Tiere

ABBILDUNG 2: Auf den 17 Tierbörsen vorgefundene Bedingungen bei der Unterbringung der Tiere in den Verkaufskäfigen
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konkretisiert. Nähere Angaben für die tierschutzkon-
forme Unterbringung von Tieren auf Tierbörsen finden 
sich in den Börsenleitlinien (BMELV 2006). 

Die vorgefundenen Bedingungen auf den 17 
besuchten Tierbörsen zeigen, dass die in den Bör-
senleitlinien (BMELV 2006) ausformulierten Anforde-
rungen nicht konsequent in allen Bereichen und auf 
allen Veranstaltungen umgesetzt wurden. Tierschutzre-
levante Mängel fielen vor allem im Zusammenhang 
mit der Versorgung und Unterbringung der Säugetiere 
sowie in Bezug auf die allgemeine Organisation der 
Tierbörsen auf. Viele der tierschutzrelevanten Mängel 
können für die angebotenen Tiere vermeidbaren Stress 

bedeuten. Von den 17 besuchten Tierbörsen fanden 
vier in Verbindung mit einer Kirmes bzw. einem Floh-/
Hobbymarkt statt. Gerade auf diesen Veranstaltungen 
zeigte sich ein sehr hoher Besucherandrang, welcher 
die Gefahr birgt, dass das Tierwohl nicht mehr im 
Zentrum steht und es zu unüberlegten Spontankäufen 
kommt. 

Nach den Börsenleitlinien (BMELV 2006) müssen 
Tierbörsen in geschlossenen, klimatisierbaren Räu-
men stattfinden. Veranstaltungen im Freien mit ange-
messenem Witterungsschutz sind nur ausnahmsweise 
zu genehmigen. Elf der besuchten Tierbörsen fanden 
unabhängig von der Jahreszeit zumindest teilweise im 

ABBILDUNG 3: „Käfigfreie“ Ausstellung (a) bzw. zu kleiner, nicht ausbruchssicherer Käfig (b). Zudem fehlen 
sowohl Wasser als auch „erreichbares“ Futter, Einstreu und eine Rückzugsmöglichkeit. Außerdem befinden sich 
beide Behältnisse nicht auf einer Mindesthöhe von 80 cm.

A

B
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Freien oder in nicht-klimatisierbaren Räumen statt. Auf 
fünf Veranstaltungen wurden die in den Börsenleitli-
nien (BMELV 2006) geforderten Mindesttemperaturen 
für das Anbieten bestimmter Säugetiere wie Chinchilla 
und Meerschweinchen nicht erreicht. Die Unterbrin-
gung von Tieren im Winter bei Temperaturen unter dem 
Gefrierpunkt wie auch bei hochsommerlichen Tempera-
turen kann negative Auswirkungen auf die Tiere haben 
(Mackensen 2011). Nach Morgan und Tromborg (2007) 
stellen Extremtemperaturen für Tiere in Gefangenschaft 
eine erhebliche Belastung dar, vor allem wenn die 
Tiere keine Möglichkeit haben, diesen auszuweichen. 
Die Haltung von Kaninchen ist im Freien möglich, 
wenn im Sommer ausreichend Trinkwasser und luftige 
Schattenplätze sowie im Winter reichlich mit Heu ein-
gestreute Unterschlüpfe vorhanden sind (Morgenegg 
2007). Von fehlenden Rückzugsmöglichkeiten in einem 
Großteil der Käfige auf 30 von 32 Tierbörsen sowie 
einer fehlenden Strukturierung der Käfige auf 29 von 
32 Tierbörsen und dadurch gestressten Tieren berich-
teten Altherr et al. (2010). Auch bei der „Nachkontrolle 
von Tierbörsen 2011“ hob der Deutsche Tierschutzbund 
fehlende Unterstände für die Tiere auf 17 besuchten 
Veranstaltungen hervor (DTSchB 2012). In der aktu-
ellen Studie werden diese Ergebnisse bestätigt. Holz-
häuschen, Pappröhren oder andere Verstecke für die 
Tiere wurden auf nur einer Tierbörse regelmäßig in den 
Käfigen gesehen. Auf 16 Veranstaltungen fehlte in über 
60 % der Käfige ein Unterschlupf für die Tiere. Neben 
fehlenden Rückzugsmöglichkeiten stellte u.  a. nicht 
genügend Einstreu in den Käfigen auf den besuchten 
Tierbörsen ein erhebliches Problem dar. Ausreichend 
geeignete Einstreu nach Börsenleitlinien (BMELV 2006) 
fehlte auf acht Tierbörsen in bis zu 80  % der Käfige. 
Zudem befanden sich auf zwölf Tierbörsen über 20  % 
der Verkaufskäfige auf dem Boden oder knapp darü-
ber und auf nur drei Tierbörsen waren bei einem Teil 
der Anbieter Abstandshalter zwischen den Käfigrei-
hen und den Besuchergängen angebracht. Fehlende 
Rückzugsmöglichkeiten, vor allem in Verbindung mit 
fehlenden Abstandshaltern zwischen Besuchern und 
Ausstellungskäfigen und Platzierung der Käfige auf 
dem Boden oder knapp darüber, setzt die angebotenen 
Tiere vermeidbarem Stress aus (Altherr et al. 2010, Mor-
gan und Tromborg 2007). Ein weiteres Problem bei der 
Unterbringung der Tiere vor Ort stellten auf 16 Veran-
staltungen teilweise deutlich zu kleine Verkaufsbehält-
nisse dar. In einigen Käfigen war es den angebotenen 
Tieren nicht möglich, sich umzudrehen oder hinzule-
gen, welches dem Tierschutzgesetz (TierSchG 2006) § 2 
Satz 1 Nr. 2 widerspricht, wonach die artgemäße Bewe-
gung eines Tieres nicht derart eingeschränkt werden 
darf, dass Schmerzen bzw. vermeidbare Leiden oder 
Schäden entstehen. Auf zwei Tierbörsen war ein über-
wiegender Teil der Käfige zusätzlich nach oben offen, 
sodass jeder Besucher die Tiere anfassen und streicheln 
konnte. Von ähnlichen Bedingungen berichteten Altherr 
et al. (2010). Sie fanden auf 28 von 32 Veranstaltungen 
zu kleine Verkaufsbehältnisse und auf 23 von 32 Tier-
börsen nach oben offene Verkaufseinheiten. 

Zwei weitere wichtige Faktoren, die Einfluss auf die 
tierschutzkonforme Unterbringung von Säugetieren auf 
Tierbörsen nehmen, sind die Futter- und Wasserversor-
gung der Tiere. Hier zeigten sich ebenfalls in früheren 
Berichten und Artikeln (Altherr et al. 2010, DTSchB 
2012, Mackensen 2011) erhebliche Mängel. Auf den in 

der aktuellen Studie besuchten Tierbörsen stand auf 
nur einer Veranstaltung allen angebotenen Tieren Wasser 
über eine Tränke oder einen Napf zur freien Verfügung. 
Aus tierschutzrechtlicher Sicht sowie gesundheitlichen 
Gründen sollte dies eigentlich auf allen Veranstaltungen 
gegeben sein (Kamphues 2000, Wolf et al. 2008). Auf 
neun Tierbörsen fielen deutliche Mängel in der Futter-
versorgung auf. Dies kann gerade bei Pflanzenfressern, 
welche ad libitum Zugang zu geeignetem, rohfaser-
reichem Futter haben sollten (Morgenegg 2007, Wolf 
2016), die ernährungsphysiologischen Abläufe negativ 
beeinflussen. Positiv ist auf allen besuchten Veranstal-
tungen aufgefallen, dass bis auf wenige Ausnahmen die 
meisten Tiere entsprechend ihrer Sozialstruktur ange-
boten wurden und säugende bzw. trächtige Muttertiere 
sowie nicht entwöhnte Jungtiere die Ausnahme waren. 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Vorgaben 
der Börsenleitlinien (BMELV 2006) auf den besuchten 
Veranstaltungen vor allem in den Bereichen Versorgung 
der Tiere mit Futter und Wasser sowie Unterbringung 
der Tiere in ausreichend großen Verkaufsbehältnissen 
mit Rückzugsmöglichkeiten nur mangelhaft erfüllt wur-
den. Um die tierschutzkonforme Unterbringung von Tie-
ren auf Tierbörsen zu verbessern, müssen die Vorgaben 
der Börsenleitlinien des BMELV (2006) konsequenter 
auf den Veranstaltungen umgesetzt werden (Moritz 
2007). Die zuständige Behörde hat über eine Verbindung 
der Genehmigung für eine Tierbörse mit Auflagen die 
Möglichkeit, die Einhaltung der Vorgaben der Börsen-
leitlinien (BMELV 2006) zu fordern (Hirt et al. 2016). 
Für die direkte Umsetzung der tierschutzrechtlichen 
Anforderungen vor Ort auf einer Tierbörse ist nach der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung 
des Tierschutzgesetzes (AVV  TierSchG 2000) der Ver-
anstalter verantwortlich. Er ist verpflichtet, die mit der 
Genehmigung zur Durchführung einer Tierbörse ver-
bundenen Auflagen umzusetzen und festgestellte Män-
gel zu beheben. Hierfür muss er als Unterstützung sach-
kundige Ordner benennen, die gegenüber Anbietern 
und Besuchern weisungsbefugt und deutlich sichtbar als 
Ordner erkennbar sind (BMELV 2006). Entsprechendes 
Aufsichtspersonal wurde auf nur vier der Tierbörsen 
gesehen. Die zuständige Behörde ist nicht verpflichtet, 
die Eigenkontrollen des Veranstalters vor Ort zu über-
prüfen. Wie die vorliegenden Ergebnisse zeigen, ist die 
Eigenverantwortung des Veranstalters nicht ausreichend 
geeignet, die tierschutzrechtlichen Anforderungen auf 
den Veranstaltungen umzusetzen. Zielführend ist daher 
eine Verbesserung der Kontrollen des Veranstalters vor 
Ort durch die zuständigen Behörden sowie durch von 
den Veterinärämtern beauftragte Experten (z. B. spezia-
lisierte Tierärzte), welche die Behörden bei den Vor-Ort-
Kontrollen unterstützen. Die Experten müssten unab-
hängig vom Veranstalter und gegenüber Besuchern und 
Anbietern weisungsbefugt sein. Bei wiederkehrenden 
Verstößen gegen die vom Veterinäramt verhängten Auf-
lagen durch den Veranstalter sollten diesem als Kon-
sequenz keine weiteren Tierbörsen genehmigt werden, 
weil die erforderliche Zuverlässigkeit in Frage gestellt 
werden muss.
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